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GOLF ENTFELDEN AG
Muhenstrasse 52, 5036 Oberentfelden

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Samstag, 15. März 2014, 17.30 Uhr
In der Halle Bächliweg, in 5035 Unterentfelden

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates (Auszug):

5. Kapitalerhöhung
 Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital von CHF 6 032 000.– um CHF 572 000.– 

auf CHF 6 604 000.– zu erhöhen und zwar unter folgenden Bedingungen:

a) Der gesamte Nennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll, beträgt 
CHF 572 000.–

b) Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von
 52 neuen Namenaktien à nominal CHF 1000.– (Stimmrechtsaktien) und
 52 neuen Namenaktien à nominal CHF 10 000.– (Stammaktien).
 Es bestehen keine Vorrechte einzelner Aktienkategorien.
c) Der Ausgabebetrag der neuen Aktien beträgt:
 für die Stimmrechtsaktien: CHF 1600.– pro Aktie (inklusive CHF 600.– Agio)
 für die Stammaktien: CHF 16 000.– pro Aktie (inklusive CHF 6000.– Agio)
d) alle 52 Stimmrechtsaktien zum Nominalbetrag von je CHF 1000.– und Ausgabebetrag 

von CHF 1600.– sowie alle 52 Stammaktien zum Nominalbetrag von je CHF 10 000.– 
und Ausgabebetrag von CHF 16 000.– sind durch Bareinlagen zu liberieren.

e) Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2014 dividendenberechtigt.
f) Die Übertragbarkeit der Aktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
g) Das Bezugsrecht ist beschränkt auf die jeweilige Aktienkategorie. Je 10,62 Aktien der 

Kategorie Stimmrechtsaktien steht das Bezugsrecht für eine neue Aktie zu nominal 
CHF 1000.– zu und je 10,54 Aktien der Kategorie Stammaktien steht das Bezugsrecht 
für eine neue Aktie zu nominal CHF 10 000.– zu. Das Bezugsrecht kann innerhalb von 
30 Tagen seit Publikation dieses Beschlusses im SHAB durch Anzeige an den Verwal-
tungsrat ausgeübt werden.

 Über die Zuweisung nicht ausgeübter Bezugsrechte an bisherige Aktionäre entscheidet 
der Verwaltungsrat.

 Werden zu viele Bezugsrechte geltend gemacht, entscheidet über die Zuweisung der 
neuen Aktien das Los.

 Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist damit gewährleistet.

Hinweis
Für die übrigen Traktanden und Traktandum 6 wird auf die persönlichen Einladungen an die 
im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre verwiesen. Die Aktionäre können überdies sämtliche 
Unterlagen am Sitz der Gesellschaft zu Geschäftszeiten einsehen (Anmeldung erwünscht).

Oberentfelden, 20. Februar 2014 Im Namen des Verwaltungsrates
   Rolf Kasper, Präsident
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